
Beschlussfassung 16.04.2024 

Stimmzettel: 

Rücksendung per Post, Abgabe bei der Verbandsgemeindeverwaltung oder 

Einwurf im Briefkasten der Verbandsgemeindeverwaltung, Dauner Straße 22, 

53539 Kelberg  

bis SPÄTESTENS 08. JUNI 2024, 16.00 Uhr!! 

 

Ich stimme für die „Ansiedlung eines REWE- Marktes in Kelberg“ 

 

 JA 

 

 NEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationsschreiben zu Bürgerbefragung über die Ansiedlung eines REWE- 
Marktes in Kelberg 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Wählerinnen und Wähler, 
der Ortsgemeinderat Kelberg hat einem Investor vor 7 Jahren eine Kaufoption zur 
Errichtung eines Einzelhandelsmarktes im Lebensmittelbereich (REWE) genehmigt. 
Es wurde dem Rat ein durch ein Fachbüro erstelltes Einzelhandelskonzept und 
Auswirkungsanalysen als Entscheidungshilfen vorgelegt. In der Auswirkungsana-
lyse wurde von dem zu erwartenden Umsatz des REWE von insgesamt 5,8 Mio. € 
eine Umsatzverteilung von 2,4 Mio. € für den bestehenden Einzelhandel in Kelberg 
prognostiziert. 
Diese Befragung ist nicht gegen unsere ansässigen Firmen, sondern für unsere 
kaufenden Bürgerinnen und Bürger. Das Grundzentrum Kelberg wird gestärkt und 
damit auch die Betriebe und Versorgungspunkte wie Apotheke, Ärzte, Tankstelle, 
etc. 

 

https://www.kelberg.de/bildergalerie/aktuelles/archiv/2024/karte-rewe-kelberg-neu.jpg?cid=tmp.7zdg


 
Infolgedessen hatte in der Ratssitzung vom 13.06.2023 der Rat mit 5 Zustimmun-
gen bei 10 Ablehnungen die Ansiedlung eines REWE-Marktes in Kelberg abgelehnt. 
Im Einzelhandels- konzept der Verbandsgemeinde Kelberg wurden gerade bei 
Non-Food mehrere Segmente mit Versorgungslücken aufgeführt. 
In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 30.01.2024 hat der Rat mit 7 Zustim-
mungen bei 6 Ablehnungen der Durchführung einer Bürgerbefragung für die An-
siedlung eines REWE- Marktes in Kelberg zu gestimmt. 
Mit der Einwohnerbefragung lassen sich in einem nicht formalisierten Verfahren 
Stimmungs- und Meinungsbilder erfassen. Das Ergebnis der Einwohnerbefragung 
stellt keine Entscheidung über die Sache dar, sondern vermittelt dem Gemeinde-
rat eine Entscheidungshilfe. 
Der zukünftige neue Gemeinderat hätte mit dem Ergebnis eine Entscheidungs-
hilfe, ob die Ansiedlung eines REWE-Marktes von der wahlberechtigten Bürger-
schaft gewünscht ist. 
Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch. 
Den Stimmzettel können Sie per Post zurücksenden, bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung abgeben oder im Briefkasten der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Daunerstraße 22, 53539 Kelberg bis SPÄTESTENS 08. JUNI 2024, 16.00 Uhr ein-
werfen!! 
Am Wahlsonntag kann der Stimmzettel nicht mehr im Wahllokal abgegeben 
werden!! 
 
Herzlichst Ihr 
Ortsbürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete und Ratsmitglieder. 

 


